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�Das Angebot

Die Zentrale Frauenberatung – ein 
Angebot für Frauen in Wohnungsnot 
in Verbindung mit weiteren Problem-
lagen. Die Mitarbeiterinnen der Zen-
tralen Frauenberatung (ZFB) unter-
stützen Hilfe suchende Frauen (und 
Paare) ab 25 Jahren ohne Kinder. Der 
Zugang zur ZFB ist niederschwellig 
und für Frauen in Not eine in Stuttg-
art etablierte Anlaufstelle. Der Ein-
gangs- und Wartebereich bietet durch 
die geschlossene Tür einen gewissen 
Schutz. Zielgruppe sind Frauen ohne 
Wohnung oder gefährdetem Wohn-
raum. Die betroffenen Frauen sind 
meist alleinstehend und haben keine 
oder zerrüttete familiäre Beziehungen. 
Zum Zeitpunkt der Vorsprache bei der 
ZFB sind sie bereits häufig aus ihrem 
Sozialraum ausgegliedert. Gewalt in 
der Beziehung, Trennung vom Part-
ner oder der Familie, sowie fremd 
untergebrachte Kinder sind häufige 
Themen in der ZFB und oft Auslöser 
von Wohnungslosigkeit. Krankheit, 
sowohl psychisch, als auch physisch 
allein oder in Kombination mit Lang-
zeitarbeitslosigkeit können ebenso 
Auslöser der Wohnungslosigkeit sein. 
Zu ihrem eigenen Schutz aber auch 
aus Scham verlassen Frauen ihren bis-
herigen Lebensraum. Sie suchen die 
Anonymität und versuchen an einem 
anderen Ort innerhalb oder außerhalb 
der Stadt neu zu beginnen.
Grundlage für die Hilfe sind die §§ 67 
ff im Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes 

Buch (XII). Die Beratung erfolgt aus-
schließlich durch weibliche Fachkräf-
te, welche die Not der Frauen kennen 
und parteilich und emphatisch mit 
und für die Frauen arbeiten. Die Mitar-
beiterinnen setzen sich mit frauenspe-
zifischen Sozialisationsbedingungen, 
Lebens- und Berufsrealitäten ausei-
nander, sehen die gesellschaftliche 
Stellung der Frau und suchen nach 
frauengerechten Lösungen. Die Bera-
tung dient der Verbesserung der Le-
benslage und der Hinführung zu einer 
möglichst selbstständigen Lebensfüh-
rung. Hierbei werden die Frauen unter-
stützt persönliche Ziele zu formulieren 
und diese zu verfolgen. Außerdem 
wird an die ZFB angegliedert ambu-
lant betreutes Wohnen für Frauen im 
eigenen Wohnraum angeboten.
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Im Jahr 2017 wurden in der ZFB insge-
samt 641 Fälle beraten. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Gesamtfallzahl 
leicht zurückgegangen. In 2017 wur-
den insgesamt 33 Fälle weniger bera-
ten als im Jahr 2016. Wenn die Frauen 
es wünschen, werden bei uns im 
Rahmen einer Paarberatung auch de-
ren Partner beraten. Im vergangenen 
Jahr wurden so insgesamt 39 Män-
ner zusammen mit ihren Partnerinnen 
beraten. Bei Beratungsbeginn waren 
443 Fälle von Wohnungslosigkeit be-
troffen und bei 117 Fällen stand der 
Wohnungsverlust unmittelbar bevor. 
Insgesamt konnten im letzten Jahr 
493 Beratungen abgeschlossen wer-
den. Davon wurden 315 Beratungen 
innerhalb von 4 Wochen bis 6 Mo-
naten beendet. Eine Vermittlung in-
nerhalb und außerhalb des eigenen 
Hilfesystems konnte bei 240 Fällen 
erfolgen. Die Alterstruktur hat sich im 
Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr 
etwas verändert. Bisher war die Grup-
pe der 40 - 49 Jährigen am stärksten 
vertreten. In 2017 war die Altersgrup-
pe der 30 - 39 Jährigen mit 175 Fällen 
am häufigsten. Ein deutlicher Anstieg 
ist auch in der Altersgruppe ab 60 
Jahren zu erkennen. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Anzahl um 20 Fälle von 
48 auf 68 gestiegen. Außer den darge-
stellten Zahlen war im Jahr 2017 nicht 
nur eine deutliche Zunahme älterer 
Klientinnen zu erkennen. Auch stark 
gesundheitlich beeinträchtigte Klien-

tinnen, die deutlich unter der eben ge-
nannten Altersgruppe liegen, kamen 
vermehrt in die Zentrale Frauenbera-
tung. Die Vermittlung dieser Frauen 
ist sehr schwer, da es so gut wie 
keine barrierefreien Unterbringungs-
möglichkeiten gibt. Bei psychisch 
Erkrankten stellen wir fest, dass die 
Krankheitsbilder auffälliger werden 
und dies ebenfalls die Unterbringung 
deutlich erschwert. Vermehrt neh-
men wir außerdem wahr, dass das 
Auftreten einiger Klientinnen aggres-
siver und bedrohlicher wird. Dieses 
Verhalten tritt häufig bei Frauen auf, 
die psychisch sehr auffällig sind und 
unserer Einschätzung nach einen 
psychiatrischen Bedarf haben, dieser 
jedoch aufgrund mangelnder Com-
pliance nicht gedeckt wird. Im Allge-
meinen können wir in der Zentralen 
Frauenberatung eine grundsätzliche 
Verdichtung der täglichen Arbeit er-
kennen. Das Hilfesystem der Woh-
nungsnotfallhilfe ist maximal ausge-
lastet und die Verweildauer in den 
verschiedenen Einrichtungen nach § 
67 SGB XII und den ordnungsrecht-
lichen Unterbringungen wird immer 
länger. Besonders wird dies auch in 
den Notübernachtungen deutlich. In 
einigen Fällen sind Verweildauern in 
den Notübernachtungen über meh-
rere Wochen, vor allem auch in der 
Zentralen Notübernachtung. Da in 
Notübernachtungen die Kostenver-
pflichtungen maximal für 2 Wochen 

ausgestellt werden, die Frauen dann 
zum Teil die Notübernachtung wech-
seln müssen wenn keine Alternative 
gefunden ist, ist diese Versorgung 
zu Beginn sehr arbeitsintensiv. Da es 
z.B. im Aufnahmenhaus in der Regel 
eine Warteliste gibt, ist ein Direktein-
zug bei Beratungsbeginn kaum noch 
möglich. Dies führt dazu, dass in den 
meisten Fällen der Hilfeprozess in 
einer Notübernachtung beginnt. An-

hand statistischer Zahlen der Zentra-
len Notübernachtung wird dies deut-
lich. In den Sommermonaten 2014 
(Mai-September) waren 60 Frauen 
in der Notübernachtung und im Jahr 
2016 im selben Zeitraum waren es 
bereits 130. Es fehlt bezahlbarer 
Wohnraum um den Auszug aus den 
Unterkünften zu ermöglichen, und so-
mit freie Plätze in den verschiedenen 
Unterbringungsformen zu schaffen.
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Frau Anders (Name geändert) kommt 
Anfang 2017 erstmals zu mir in die 
Zentrale Frauenberatung. Sie ist Mitte 
50 und seit vielen Jahren geschieden. 
Sie hat drei Kinder großgezogen, die 
jetzt erwachsen sind und nur wenig 
Kontakt zulassen, worunter Frau An-
ders sehr leidet. Sie gibt an Depres-
sionen zu haben, die sie selbst mit 
manchmal etwas zuviel Alkohol zu 
betäuben versucht, sieht sich aber 
nicht als Alkoholikerin. Sie hat keinen 
Beruf erlernt, früher immer wieder in 
der Gastronomie gearbeitet, seit eini-
gen Jahren ist sie arbeitslos. Vor drei 
Jahren ist Frau Anders nach Stuttgart 
zu ihrem Partner in dessen Wohnung 
gezogen. Sie hat keinen eigenen Miet-
vertrag. Auch der Partner trinkt zuviel 
und wird gelegentlich gewalttätig. Die 
Konflikte eskalierten und Frau Anders 
wurde aus der Wohnung geworfen. 
Zunächst hat sie Unterschlupf bei 
Freunden und Bekannten gesucht 
– mal zwei Nächte hier – mal zwei 
Nächte da. Aber das ging nun auch 
nicht mehr. Die letzte Nacht hat sie auf 
der Straße verbracht, wurde dort von 
Polizisten angesprochen, die sie in 
die Zentrale Winternotübernachtung 
geschickt haben. Die Zentrale Win-
ternotübernachtung wurde zunächst 
als Erfrierungsschutz im Winter kon-
zipiert. Aufgrund der gestiegenen 
Not hat sie nun das ganze Jahr ge-
öffnet. Es sind Mehrbettzimmer mit 
Spinden. Je nach Bedarf gibt es ein 

bis zwei Stockwerke für Frauen. 
Dies ist eine Einrichtung für Männer 
und Frauen mit Mehrbettzimmern. 
Es ist kein Wohnort, verhindert aber, 
dass jemand auf der Straße schlafen 
muss. Von dort wird Frau Anders am 
nächsten Morgen in die Zentrale Frau-
enberatung geschickt und der Bera-
tungs- und Vermittlungsprozess geht 
los. Da Frau Anders noch kein eigenes 
Arbeitslosengeld II bezieht (sie hat bei 
ihrem Partner gewohnt und von des-
sen Geld mitgelebt), wird vom Job-
center – bis alle Formalitäten erledigt 
sind – lediglich eine Notübernachtung 
finanziell übernommen. Daher besteht 
der erste Beratungskontakt aus der 
Suche nach einem regulären Notü-
bernachtungsplatz  in einer Einrich-
tung für Frauen, dem Einrichten einer 
Postadresse (ohne eine Melde- oder 
Postadresse kann kein Arbeitslosen-
geld beantragt werden) in der Frau-
enberatung und im Ausfüllen des Ar-
beitslosengeld II-Antrags. Frau Anders 
hat Glück: es gibt einen Platz in einer 
Notübernachtung mit Verpflegung in 
einem Frauenwohnheim (Das Neeff-
haus bietet zwei Notübernachtungs-
plätze mit Verpflegung an. Weiterhin 
gibt es 28 Aufnahmehausplätze, 20 
Plätze teilstationäres Übergangs-
wohnen und 18 Plätze stationäre 
Langzeithilfe). Das Angebot der Ver-
pflegung ist wichtig, da Frau Anders 
mittellos ist. Das Jobcenter stellt eine 
Kostenübernahme über 14 Tage aus. 

Wir spenden eine kleine Geldsumme 
für Hygieneartikel und geben ihr den 
Flyer für den Tagestreff für Frauen mit. 
Dort gibt es Möglichkeiten sich auf-
zuhalten, billige Bekleidung aus der 
Kleiderkammer zu erstehen, Wäsche 
zu waschen usw. 
Während der Antrag auf Arbeitslo-
sengeld II beim Jobcenter bearbeitet 
wird, versuchen sie und ich gemein-
sam herauszufinden, wie hoch der 
Hilfebedarf ist. Nach 14 Tagen muss 
eine weitere Notübernachtung ge-
sucht werden. (Da das Neeffhaus Tag 
und Nacht Notfälle aufnehmen kann, 
ist die Aufenthaltsdauer auf 14 Tage 
begrenzt.) Zum Glück bekommt Frau 
Anders jetzt Arbeitslosengeld II – zu-
nächst wöchentlich per Auszahlschein 
– sodass die Verpflegung gesichert 
ist. Also ein erneuter Umzug in eine 
andere Einrichtung, dort bekommt sie 
einen Platz in einem 2-Bettzimmer. 
Parallel setze ich Frau Anders auf die 
Warteliste für das Aufnahmehaus. 
Aufnahmehaus bedeutet ein Einzel-
zimmer mit eigenem Schlüssel und 
einer Aufenthaltsmöglichkeit für die 
Dauer von 3-6 Monaten mit dem Ziel 
der Bedarfsklärung und Vermittlung 
in ein längerfristiges Angebot. Der 
Zustand von Frau Anders ist fragil: die 
gewalttätigen Konflikte mit dem Ex-
Partner, an dem sie dennoch hängt, 
das Hin und Her zwischen den Notü-
bernachtungen, die deprimierende Le-
benssituation und der fehlende Kon-

takt zu den Kindern lassen sie erneut 
verstärkt zum Alkohol greifen. Sie hat 
sich nicht mehr unter Kontrolle, wird 
selber ausfällig gegenüber anderen 
und muss deshalb von einem Tag auf 
den anderen die Einrichtung verlas-
sen. Leider gibt es jetzt nur wieder in 
der Zentralen Notübernachtung einen 
Platz. 10 Tage später kann sie ein Ein-
zelzimmer im Aufnahmehaus beziehen 
und wir hoffen, dass sie dort ein wenig 
zur Ruhe kommen kann. Im Aufnah-
mehaus kann sie 3-6 Monate bleiben. 
Sie hat regelmäßig Termine bei mir, die 
sie auch meist einhält, ihr Zustand sta-
bilisiert sich ein wenig. Wir erledigen 
gemeinsam anstehende Formalitäten 
(v.a. zunächst das Wiedereinschleu-
sen in die Krankenversicherung da 
Frau Anders während ihres Wohnens 
bei dem Ex-Partner nicht krankenver-
sichert war. Die Krankenkasse muss 
sie wieder aufnehmen, stellt jedoch 
die fehlende Zeit in Rechnung, was 
zu hohen Schulden führt), Frau An-
ders erzählt immer wieder von ihrem 
Kummer. Wir reden über betreutes 
Wohnen und über die Vermittlung in 
eine Suchtberatungsstelle für Frauen. 
Frau Anders  braucht ein wenig Zeit 
um sich ihrer Situation zu stellen. Nach 
ca. 6 Wochen kann ich Vorstellungs-
termine in drei verschiedenen Einrich-
tungen vereinbaren. Frau Anders hält 
diese Termine auch ein und kommt 
sehr erschöpft danach wieder zu mir 
in die Beratung. Verständlicher- aber 
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auch anstrengenderweise musste sie 
bei jedem Termin ihre Geschichte und 
ihre Probleme von neuem erzählen. 
Inzwischen hat sie auch wieder Kon-
takt zu ihrem Ex-Partner aufgenom-
men, an dem sie – trotz allem – noch 
hängt. Dieser hat im Neeffhaus eine 
Besuchserlaubnis bekommen. Je-
doch kommt er immer öfter, auch 
außerhalb der erlaubten Zeiten und 
stark alkoholisiert und dann auch ag-
gressiv und grenzüberschreitend ins 
Haus, so dass er ein Hausverbot be-
kommt. Frau Anders versucht jedoch 
ihn  weiterhin ins Haus »zu schmug-
geln«. Deshalb bekommt sie zunächst 
eine Abmahnung und in der Folge 
eine Kündigung. Wieder müssen wir 
einen neuen Platz für Frau Anders su-
chen, wieder eine Notübernachtung, 
wieder eine veränderte Kostenüber-
nahmeerklärung beim Jobcenter an-
fordern. Parallel setze ich sie bei den 
Einrichtungen, die nach dem Vorstel-
lungsgespräch einer Aufnahme zuge-
stimmt haben, auf die Warteliste. Frau 
Anders ist inzwischen in einem sehr 
desolaten Zustand, sie kann ihren Al-
koholkonsum nicht mehr kontrollieren 
und ist sehr depressiv und verzwei-
felt. Der erneute Umzug und die unge-
wisse Per-spektive machen sie fertig, 
sie hält die Termine kaum mehr ein 
und sie trinkt immer mehr und wird 
schließlich  notfallmäßig in die Klinik 
eingewiesen. Sie kommt in die Akut-
station für Suchterkrankte. Nun hat sie 

mal Glück und es gibt im Anschluss 
einen Platz auf der Entzugsstation, 
den sie auch an-nimmt und so durch-
läuft sie einen qualifizierten 3-wö-
chigen Entzug. Ich halte Kontakt mit 
dem Sozialdienst der Klinik und ver-
folge den Stand der Wartelisten. Frau 
Anders stabilisiert sich wieder etwas, 
das Neeffhaus ist daraufhin bereit, sie 
nochmals ins Aufnahmehaus aufzu-
nehmen (unter der Bedingung, dass 
der Ex-Partner nicht mehr kommt). Ich 
vermittle Frau Anders zusätzlich zu 
Lagaya, der Suchtberatungsstelle für 
Frauen. In den folgenden Wochen ha-
ben wir regelmäßig Termine, gesund-
heitlich geht es bei Frau Anders auf 
und ab. Aber extreme »Abstürze« gibt 
es nicht mehr und auch zu ihrem Ex-
Partner hat sie den Kontakt eingestellt. 
Langsam lebt sie sich im Neeffhaus 
ein und beginnt auch am Tagesablauf 
dort teilzunehmen und Kontakte zu 
zwei Bewohnerinnen zu knüpfen. Bei 
unseren Terminen versuchen wir nach 
und nach weitere Themen zu sortie-
ren. Dazu gehört auch der Umgang 
mit Geld. Sie hat viele (z.Teil auch sehr 
alte) Schulden, mit der wöchentlichen 
Auszahlung durch die Stadtkasse 
kommt sie nur schlecht zurecht. Da-
her richten wir bei uns ein Geldverwal-
tungskonto ein. Das Arbeitslosengeld 
II wird auf unser Konto überwiesen. 
Ich vereinbare mit Frau Anders einen 
Auszahlrhythmus und beantrage eine 
Ratenzahlung zu einer fälligen Geld-

strafe. Parallel behalten wir die Warte-
listen im Auge. (Aufgrund des extrem 
knappen Wohnungsmarktes sind 
viele Menschen gezwungen lange in 
Einrichtungen zu verweilen, sodass 
die Wartelisten und –zeiten länger - 
zu lang -  werden) Nach 3 Monaten 
beantragen wir eine Verlängerung im 
Aufnahmehaus um weitere 3 Monate. 
In dieser Zeit muss jedoch auf jeden 
Fall eine Anschlussunterbringung ge-
funden werden, da das Aufnahmehaus 
nur höchstens 6 Monate bewilligt wer-
den kann. Nach weiteren 8 Wochen 
ist es endlich soweit: sie bekommt 
einen Platz in der Frauenpension (ein 
Angebot des Caritasverbandes für 
Stuttgart für wohnungslose Frauen) 
angeboten. Obwohl Frau Anders mit 
uns gemeinsam gewartet hat, das 
endlich irgendwo ein längerfristiger 
Platz für sie frei wird, bedeutet dieser 
neuerliche Wechsel (der auch schnell 
von statten gehen muss) einen groß-
en Stress für sie. Wieder ein anderes 
Zimmer, wieder andere Mitbewohne-
rinnen und andere Sozialarbeiterin-
nen. In der Frauenpension kann sie 
jedoch bleiben, bis sie eine Wohnung 
findet oder bekommt oder sich sonst 
grundlegend etwas verändert in ihrem 
Leben. Für mich (bzw. die Zentrale 
Frauenberatung) ist mit dieser Vermitt-
lung der »Fall« abgeschlossen. Die 
Kolleginnen in der Frauenpension sind 
jetzt zuständig für die Beratung und 
Unterstützung. Die Geldverwaltung 

hier wird wieder aufgelöst und auf die 
Frauenpension übertragen. Ich mache 
einen letzten Termin mit Frau Anders 
aus als Abschlussgespräch. 
Also alles gut! 
Die »Hilfekette« hat funktioniert. Die 
Einrichtungen und Angebote arbeiten 
zusammen. Frau Anders war nach der 
ersten Aufnahme nie mehr gezwun-
gen auf der Straße zu schlafen. Sie hat 
nach einem knappen halben Jahr des 
Hin und Her ein Zimmer, in dem sie 
länger bleiben kann. 
Wirklich alles gut? 
Die Wartelisten sind eine Nerven- und 
Geduldsprobe für die Klientinnen (und 
die Sozialarbeiterinnen), der Woh-
nungsmarkt ist dicht, das Hilfesystem 
»verstopft«.  
Das letzte Glied der Hilfekette fehlt: 
Die Wohnung. 
Außerdem:
Wenn Frau Anders einen Hund gehabt 
hätte, wenn sie eine körperliche Be-
hinderung oder eine Psychose gehabt 
hätte, wäre die »Hilfekette« nicht so 
nahtlos oder überhaupt nicht möglich 
gewesen. 
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Versorgung von mehrfach be-
einträchtigten abhängigkeitser-
krankten Frauen in der Zentralen 
Frauenberatung.
Der Stuttgarter Gemeinderat hat im 
Dezember 2017 für die zielgruppen-
spezifischen Fachberatungsstellen 
(Straffällige und Frauen) in der Woh-
nungsnotfallhilfe je eine halbe Stelle 
für die Suchthilfe genehmigt. Die Kon-
zeption wurde mit der Absicht entwi-
ckelt Suchtberatung für die Menschen 
vor Ort  in der Wohnungsnotfallhilfe 
anbieten zu können. 
Aufgrund dessen wurde beschlossen, 
dass LAGAYA dieses Angebot in der 
Zentralen Frauenberatung übernimmt. 
Geplant sind Präsenzzeiten und Bera-
tung vor Ort. 

Mein Name ist Dominique Dosch, ich 
bin Mitarbeiterin von LAGAYA e.V. und 
übernehme das Angebot der Sucht-
beratung in der Zentralen Frauenbera-
tung. Das Angebot befindet sich mo-
mentan noch im Aufbau. Nach meinen 
ersten Eindrücken wird die Suchtbera-
tung von den wohnungslosen Frauen 
sehr gut angenommen. 

Dominique Dosch 
Sozialarbeiterin (BA.)/ Lagaya e.V.
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Auch in diesem Jahr ein herzliches 
Dankeschön…….
…für Spenden, Solidarität, Mitden-
ken und Unterstützung für die Zen-
trale Frauenberatung. Wir danken 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Sozialämter, der Jobcenter und 
allen Kooperationspartnerinnen und 
-partnern für die langjährige gute Zu-
sammenarbeit. Ganz herzlichen Dank 
an alle Spenderinnen und Spender, die 
uns seit vielen Jahren die Treue halten 
und uns ermöglichen, akute Notsi-
tuationen der Frauen unbürokratisch 
zu lindern. Insbesondere danken wir 
dem Soroptimist International Club 
Stuttgart. Von den »besten Schwe-
stern« werden wir schon seit vielen 
Jahren finanziell und ideell unterstützt. 
Außerdem möchten wir uns bei Vec-
tor Informatik GmbH bedanken, die 
uns im vergangenen Jahr mit einer 
großzügigen Spende bedacht haben. 
Ohne die kooperative Unterstützung 
aller Mitwirkenden und die finanzielle 
Unterstützung der spendenden Men-
schen wäre unsere Arbeit in dieser 
Form nicht möglich. Wir freuen uns, 
wenn Sie auch in Zukunft bei uns 
bleiben!
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… möchten wir die Gelegenheit nut-
zen und einen ganz besonderen Dank 
aussprechen: 
Der Spendenaktion »Hilfe für den 
Nachbarn e.V.« der Stuttgarter Zei-
tung, für die viele Stuttgarter Bürge-
rinnen und Bürger spenden.
Diese Aktion ermöglicht es uns im Na-
men unserer Klientinnen Spenden für 
größere und kostenumfangreichere 
Dinge zu beantragen. Da diese An-
träge, wie beispielsweise für eine 
Waschmaschine, einen Kühlschrank 
oder einen Herd nicht aus unserem 
regulären Spendentopf abgedeckt 
werden können, gibt es die Möglich-
keit diese Dinge über die Stuttgarter 
Zeitung zu beantragen. 
Für die einkommensschwächeren 
Personen, oder die, die von den 
Leistungen des Jobcenters leben ist 
diese Unterstützung goldwert. In die-
sem Sinne bedanken wir uns ganz 
herzlich bei der Stuttgarter Zeitung für 
all die Spenden, die wir bisher für un-
sere Klientinnen erhalten haben und 
damit vielen Frauen Wünsche erfül-
len oder Anschaffungen ermöglichen 
konnten.

Diese Wünsche und Anschaffungen 
beinhalteten unter anderem:

 (Winter-) Bekleidung
 Küchenausstattungen 
 (z.B. Kühlschrank, Herd, 
 Einbauküche)
 Wohnraumausstattungen  
 (z.B. Bett, Kleiderschrank, Ma 
 tratze, Esstisch, Staubsauger,  
 Waschmaschine)
 Zahnsanierungen
 Orthopädisches Stützkorsett
 Brille

etc. … all diese Dinge oder auch me-
dizinische Behandlungen wären für 
unsere Klientinnen alleine nicht be-
zahlbar. Aus diesem Grund bietet die 
»Hilfe für die Nachbarn« eine wichtige 
Unterstützung unserer Arbeit.

... und zu guter Letzt ...


